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VIII. Jahrgang. Nr. 3. Bern, 15. März 1887.

Preis per Jahr:
Fr. 1. 50 (franco). Der Pionier. Anzeigen:

per Zeile 15 Ct?.

Mitteilungen aus der schweizerischen permanenten Schulausstellung in Bern

und Organ für den Arbeitsunterricht.
Erscheint am 15. jeden Monats.

Anzeigen nehmen entgegen die Annoncenexpeditionen Haasenstein é Vogler, Rudolf Mosse und Orell Füssli & Cie

1)

2)

3)

Neue Z.u Sendungen:
Von der Tit. Baudirektion des Kantons Bern:
Die Blätter Melehnau, Schwarzenegg und Huttwil vom

topographischen Atlas.
Von Herrn Prof. Dr. Pflüger in Bern:
Kurzsichtigkeit und Erziehung.
Zwei weisse Schiefertafeln.
Von Herrn Direktor Schröter in Dresden:
Bericht über die Erziehungsanstalt geistig zurükgebliebener

Kinder in Dresden.
Zeitschrift Nr. 4 über die Erziehung geistig zurükgebliebener

Kinder.
4) Vom Tit. Musée pédagogique in Paris:

Mémoires et documents scolaires.
Loi sur l'enseignement primaiîe.
Von der Tit. Buchhandlung Hnber & Cie. in Bern :

Gempeler, Sagen nnd Sagengeschichten aus dem Simmental.

Bibliographie Nr. 1. 1887.

Von Herrn Burdeau, Député du Rhône :

L'Education nationale N° 1.

Von der Tit. Buchhandlung Orell Füssli & Cie. in Zürich :

Häuselmann. Schülervorlagen, 1.—4. Serie.
Von Herrn Gnnzinger, Seminardirektor in Solothurn:
Der Fortbildungsschüler. Heft 7.

Von Herrn Gaudard, eidg. Instrnktionsoffizier :

26 geometrische Cartonmodelle.
Von der Tit, Verlagshandlung Antenen (Kaiser) in Bern:
Reinhard und Steinmann, geographische Skizzen der 25 Kantone

und Halbkautone.
Von Herrn Schulinspektor Stucki in Bern:
Seine Heimatkunde von Bern.
Von der Tit. Buchhandlung Orell Füssli &, Co. in Zürich: >
Geist, Lehrbuch der italienischen Sprache.
Von der Tit. Naturalienhandlung Schlüter in Halle a. S.:

Katalog Nr. 101.
Von der Tit. Buchhandlung Sauerländer in Aarau:
Leuzinger, Karte des Kantons Aargan (Schülerkartei.
Von Hrn. Regierungsrat Willi in Bern :

Andr. Willi, das Kirchenwesen im Haslital.

5)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Thomas Scherr über den Ausbau der Volksschule.

iL
Nachdem Thomas Scherr die Notwendigkeit der

obligatorischen Fortbildungsschule nachgewiesen, behandelt er in
einem II. Abschnitt: «Die Schule der mittlem Jugend *, die
Organisation derselben. Diese mittlere Jugendzeit bildet die
Uebergangsperiode aus der untergeordneten Kindheit zur freien
Klasse der Erwachsenen. Dies charakteristische Merkmal muss
sich auch in der Einrichtung der Schule für die mittlere Stufe
offenbaren. Sie wirkt teils durch die leitende Kraft des

Lehrers, teils durch die freiere Tätigkeit des Schülers : ein
Teil des Unterrichts ist Selbstbelehrung des Schülers

ausser der Schule.

Die Schule der mittlem Jugend umfasst die Lebenszeit

vom 14. bis 18. Altersjahre. Sie versammelt ihre Zöglinge wöchentlich

einmal, etwa für drei Lehrstunden. Die streng
geschlossene Schulordnung löst sich allmälig in eine freiere
Teilnahme auf, und obgleich die Schüler von vier verschiedenen

Altersjahren zusammenkommen, bilden sie gleichsam nur
eine Klasse, doch so, dass die beiden erstem Jahrgänge mehr
zuhören und nur aufgerufen sprechen, die beiden obern mehr

in freier Tätigkeit angeregt und beteiligt werden. Es ist hier
nicht mehr der Lehrer allein, der vorträgt, sondern die obern

Jahrgänge treten selbständiger in den Kreis. Hier gelten für
die Schule, für die Zöglinge geschriebene Geseze. auf deren

Beachtung strenge gehalten wird, so dass das disziplinarische
Einschreiten nach festen, gesezlichen Bestimmungen geschieht.
die nicht mehr, wie in der Kinderschule, durch subjektive
Willkür des Lehrers oder objektive Rüksichten modifizirt
werden dürfen. Dieses Festhalten an einer streng gesez-
mässigen Ordnung ist nicht nur für die Schule höchst wichtig,
sondern auch für das bürgerliche gesezliche Leben, in das die

Zöglinge dieser Schulstufe hinübertreten.
Ueber den Inhalt und Umfang der Lehr-

gegenstände mögen folgende Andeutungen genügen.
1) Praktische Uebung im Sprechen, Lesen, Schreiben

und Rechnen. Dabei handelt es sich um einfache mündliche
Vorträge, Anträge, Anfragen und geordnete Besprechungen
über wichtige Punkte im bürgerlichen und geselligen Leben
oder über einen wissenschaftlichen Gegenstand. Das Aufrufen
zu Meinungsäusserung von Seite des Lehrers, das Wortbegehren
durch die Schüler geschieht nach reglementarischen
Bestimmungen. Das Lesen ist hauptsächlich Vorlesen, bald durch
den Lehrer, bald durch einzelne Schüler, wonach jedesmal
eine kurze Erklärung und Besprechung folgen kann. Das

Schreiben ist vorzugsweise Uebung in Geschäftsaufsäzen, das

Rechnen berüksichtigt hauptsächlich die Forderungen des

VerVerkehrs. Während der Schulstunde selbst wird selten
geschrieben. Dann und wann diktirt der Lehrer einen Muster-
aufsaz oder schreibt einen solchen an die Wandtafel. Orto-
graphische Uebungen und grammatische Erklärungen
gehören nicht mehr hieher. Besser, es lerne ein schwächerer
Schüler sich noch verständlich, wenn schon nicht ganz
korrekt, schriftlich ausdrüken, als dass er in jenen Uebungen
steken bleibt und am Ende aller praktischen Tüchtigkeit


	Neue Zusendungen

